
Wehlener Straße / Alttolkewitz /
Österreicher Straße
zwischen Schlömilchstraße und Leubener Straße
Feststellungsentwurf

Unterlage 12

Name der Straße Gemarkung Teilfläche vom Flurstück Widmung als Teil der Ortsstraße 

Wehlener Straße Tolkewitz 167 (Teilfläche) Gehweg 

Wehlener Straße Tolkewitz 168/4 (Teilfläche) Gehweg 

Wehlener Straße Tolkewitz 111d (Teilfläche) Gehweg 

Wehlener Straße Tolkewitz 111e (Teilfläche) Gehweg 

Wehlener Straße Tolkewitz 62/1 (Teilfläche) Gehweg 

Alttolkewitz Tolkewitz 61 (Teilfläche) Gehweg 

Alttolkewitz Tolkewitz 56/1 (Teilfläche) Gehweg 

Alttolkewitz Tolkewitz 26/1 (Teilfläche) Gehweg 

Alttolkewitz Tolkewitz 23 (Teilfläche) Gehweg 

Alttolkewitz Tolkewitz 22 (Teilfläche) Gehweg 

Alttolkewitz Tolkewitz 21/1 (Teilfläche) Gehweg 

Alttolkewitz Tolkewitz 20 (Teilfläche) Gehweg 

Österreicher Straße Laubegast 132/1 (Teilfläche) Gehweg 

Österreicher Straße Laubegast 117/1 (Teilfläche) Gehweg 

Österreicher Straße Laubegast 108/1 (Teilfläche) Gehweg 

Österreicher Straße Laubegast 73 (Teilfläche) Gehweg 

Eigentümer der betroffenenen Flurstücke/ Flurstücksteile wird die Landeshauptstadt Dresden, Straßen- 

Landeshauptstadt Dresden, Straßen- und Tiefbauamt.

Widmung, Umstufung, Einziehung

Nachfolgend aufgeführte Flurstücke bzw. Flurstücksteile, welche für die neue Verkehrsanlage in Anspruch 

genommen werden, werden im Zuge des Planfeststellungsverfahrens der vorliegenden Maßnahme als 

Teile der Ortsstraßen dem öffentlichen Verkehr gewidmet. 

Die aufgeführten Teile der Ortsstraßen (Straßenklasse gemäß § 3 SächsStrG) werden ohne sonstige

Widmungsbeschränkungen/ -erweiterungen als  unselbstständiger Gehweg gewidmet.

(gemäß Planunterlage 12). 

Die Widmung wird im Planfeststellungsverfahren verfügt und nach Abschluss der Baumaßnahme am Tag

der Verkehrsübergabe wirksam.

und Tiefbauamt. Die Straßenbaulast sowie die Verkehrssicherungspflicht übernimmt ebenfalls die 


